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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Probe-
nehmer zur schnellen Aufnahme und Abgabe von Proben
von biologischen Flüssigkeiten mit einem Griff (12), einem
langgestreckten Zwischenstück (14) und einem Probenah-
mekörper (16), wobei sich der Griff (12) an einem ersten En-
de des Zwischenstücks (14) und der Probenahmekörper (16)
an einem gegenüberliegenden, zweiten Ende des Zwischen-
stücks (14) befindet, und wobei der Probenahmekörper (16)
hohlzylindrisch ist und mit seiner Innenoberfläche mit dem
Zwischenstück (14) kombiniert ist. Die Erfindung betrifft fer-
ner die Verwendung des Probenehmers und ein System mit
einem Probenehmer sowie einer Probenvorbereitungs- und
Analyseeinheit.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine im Folgenden als
Probenehmer oder Stiftapplikator bezeichnete Vor-
richtung zur schnellen Aufnahme, Bevorratung und
Abgabe von flüssigen Proben, sowie ein System mit
einem Probenehmer.

[0002] Die Erfindung betrifft im Weiteren die Verwen-
dung des Probenehmers und des Systems zur Abga-
be von flüssigen Proben.

[0003] Probenehmer der eingangs genannten Art
zur Aufnahme, Bevorratung und Abgabe von flüs-
sigen Proben und Verfahren zu deren Verwendung
sind an sich bekannt. Vor allem in der medizini-
schen Diagnostik sind zahlreiche Verfahren, mit de-
nen Körperflüssigkeiten gesammelt, konditioniert und
anschließend einem analytischen Prozess zugeführt
werden können, und dafür vorgesehene Vorrichtun-
gen bekannt. Beispiele dafür sind Monovetten im Zu-
sammenspiel mit Braunülen für die Entnahme und
Zwischenlagerung von venösem Blut als Probenma-
trix. Die Blutprobe gelangt schließlich über eine Ka-
nüle, die ein Septum durchsticht, in eine Spritze, die
als Vehikel verwendet wird, um die Probe in geräte-
spezifische Aufnahmen zu bringen.

[0004] Bei Blutzuckermessgeräten erfolgt die Probe-
nahme im Anschluss an die Öffnung eines kleinen
Blutgefäßes über eine Kapillare und einen assoziier-
ten Filter, wobei die Kapillare dem Blutzuckersensor
direkt ein Submilliliter-Volumen Blutplasma zuführt.

[0005] Aus der DE 103 28 984 B4 ist eine Vorrich-
tung zur Aufnahme und Abgabe einer Probenflüs-
sigkeit, insbesondere von Speichel, bekannt. Dort
ist ein Probenehmer beschrieben, bei dem sich am
Ende eines Zylinderrohrs oder einer Griffhülse ein
zur Aufnahme der Speichelprobe vorgesehenes und
als Probenkollektor und Probenahmespitze fungie-
rendes Mundstück befindet.

[0006] Das Zylinderrohr weist zum Einführen des
Mundstücks in einen Filtermischer eine Dichtlamel-
le und eine Haltewulst auf. Im in den Filtermischer
per Steckverbindung eingeführten Zustand wird mit
einer Pneumatikeinheit eine Reagenzflüssigkeit aus
einem Reagenzdepot der Pneumatikeinheit in einen
Hohlraum der Probenahmespitze gepresst, so dass
die Speichelprobe, die Reagenzflüssigkeit und ge-
gebenenfalls weitere Stoffe gefiltert, vermischt und
entsprechend konditioniert aus dem Mundstück ge-
spült werden bzw. durch das Mundstück hindurchtre-
ten und anschließend durch den Filterreaktor des Fil-
termischers austreten. Bei dem eine Griffhülse um-
fassenden Probenehmer kann durch Zusammendrü-
cken der Griffhülse ein Druck auf den Probenkollektor
ausgeübt werden, so dass die Speichelprobe austritt
und in ein Reagenzbehältnis, mit dem der Probeneh-

mer per Steckverbindung kombiniert werden kann,
übergeht.

[0007] In der EP 1 813 949 B1 ist eine Testkas-
sette für Flüssigkeitsanalysen beschrieben, bei der
ein kapillarporöser zylindrischer Probenehmer inte-
graler Bestandteil einer von der Testkassette umfass-
ten Analyseeinheit ist. Eine ausführliche Beschrei-
bung eines kapillarporösen Probenehmers findet sich
in der oben bereits erwähnten DE 103 28 984 B4.
Nach erfolgreicher Probenahme wird bei der Testkas-
sette der EP 1 813 949 B1 die in einem Mundstück
des Probenehmers bevorratete Speichelprobe mithil-
fe einer externen Kartusche, die eine Pufferflüssig-
keit enthält, aus dem Mundstück herausgepresst. Da-
bei wird die Kartusche mit Hilfeeines Schrittmotors
axial gegen das Mundstück verschoben. Nach Öff-
nung dieser Kartusche und Abdichtung gegenüber ei-
ner Mundstückhalterung wird die freigesetzte Puffer-
flüssigkeit durch das in seiner Halterung abgedichtete
Mundstück gespült. Schließlich befindet sich, bedingt
durch den beschriebenen Kartuschenhub, ein Ge-
misch aus der flüssigen Probe und der Pufferflüssig-
keit jenseits des Mundstücks in einer stromabwärts
über Kanäle assoziierten Kammer der Testkassette.

[0008] Aus der US 4,903 708 A ist eine Analyseein-
heit mit einer manuell zusammenpressbaren Kam-
mer bekannt, deren Flüssigkeitsinhalt beim Zusam-
menpressen innerhalb der Analyseeinheit aufsteigt
und so einen eingeführten Probenahmekörper be-
netzt.

[0009] Aus der WO 2010/129 728 A2 ist eine Analy-
seeinheit mit Membranen bekannt, die mit dem Ende
des Probenehmers durchstoßen werden können. Da-
bei wird eine in einer Kapsel vorgehaltene Substanz
freigesetzt.

[0010] In der WO 2003/028 889 A1 ist eine Proben-
sammelvorrichtung mit einem Schwamm bekannt,
bei der der Schwamm zunächst eine komprimier-
te scheibenförmige Geometrie aufweist und sich der
Schwamm im Zuge der Probenahme ausdehnt. Aus
der WO 2010/055460 A1 und der US 3,640,268 A
sind weitere Probenehmer mit einem Schwamm als
Probenahmekörper bekannt. Bei der US 5,711,309 A
fungiert ein um eine Spitze zum Durchstoßen einer
Membran im menschlichen Ort gewickeltes oder in
sonstiger Weise dort angebrachtes fibröses Material
als Probenahmekörper.

[0011] Im Unterschied zu dem autonomen Probe-
nehmer der DE 103 28 984 B4 und dem in der
EP 1 813 949 B1 beschriebenen integrierten Probe-
entnahmeverfahren und anderen vergleichbaren in-
tegrierten Probeentnahmeverfahren besteht die Auf-
gabe der vorliegenden Erfindung darin, eine Ausfüh-
rungsform eines autonomen Probenehmers mit einer
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verbesserten Stabilität und einer verbesserten fluidi-
schen Aufnahmefähigkeit anzugeben.

[0012] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß mit
einem Probenehmer mit den Merkmalen des An-
spruchs 1 gelöst.

[0013] Dazu ist bei einem derartigen Probenehmer
für biologische Flüssigkeiten, der einen Griff, ein lang-
gestrecktes Zwischenstück und einen Probenahme-
körper umfasst, wobei sich der Griff an einem ers-
ten Ende des Zwischenstücks und der Probenahme-
körper an einem gegenüberliegenden, zweiten En-
de des Zwischenstücks befindet, insbesondere vor-
gesehen, dass der als Probenkollektor und Probe-
nahmespitze fungierende Probenahmekörper einer-
seits offenporig, kapillaraktiv und formstabil ist und
andererseits hohlzylindrisch und im Bereich seiner In-
nenoberfläche so mit dem Zwischenstück kombiniert
ist, dass der Probenahmekörper am Ende des Zwi-
schenstücks gehalten wird. Im Unterscheid zu dem
Probenehmer der WO 2003/028 889 A1 ist der hier
vorgeschlagene Probenehmer kapillaraktiv und form-
stabil. Der in der WO 2003/028 889 A1 als Probe-
nehmer fungierende Schwamm ist nicht formstabil,
denn die Probenahme erfolgt gerade dadurch, dass
sich der Schwamm ausdehnt. Des Weiteren beträgt
eine Wandstärke des Probenahmekörpers weniger
als 50% des Radius des Probenahmekörpers. Sie
liegt im Bereich von zwei Millimetern bis drei Milli-
meter. Ein Innendurchmesser des hohlzylindrischen
Probenahmekörpers ist größer als der Durchmes-
ser des zweiten Endes des Zwischenstücks, so dass
der Probenahmekörper am zweiten Ende des Zwi-
schenstücks drehbar ist. Die genannten Dimensio-
nen und Maße haben sich bei einer praktischen Er-
probung des Probenehmers als ausreichend und vor-
teilhaft erwiesen. Eine solche Dimensionierung be-
rücksichtigt die Erkenntnis, dass die offenporige (of-
fenzellige) Kapillarität des hohlzylindrischen Probe-
nahmekörpers umso schneller für eine Auffüllung von
dessen Porenvolumen über die exponierten Außen-
seiten sorgt, je dünnschichtiger die Wandung des
Hohlzylinders ist. Der Vorteil der Erfindung besteht
darin, dass der Probenehmer als autonomer Probe-
nehmer ausgeführt ist, sich zur Aufnahme und Be-
vorratung einer Probenflüssigkeit im minifluidischen
und mikrofluidischen Bereich eignet und sich in ei-
nem einzigen Handhabungsschritt zum Beispiel in
ein Gefäß mit einem Extraktionsmittel oder eine zur
Analyse der Probe vorgesehene analytische Vorrich-
tung (Probenvorbereitungs- und Analyseeinheit) inte-
grieren lässt. Indem der Probenehmer eine Perfora-
tionsspitze am Ende des Zwischenstücks aufweist,
kann im selben Handhabungsvorgang, mit dem der
Probenahmekörper des Probenehmers in eine da-
für vorgesehene Aufnahme, zum Beispiel ein Ge-
fäß oder eine Buchse an einer Auswerteeinheit, ein-
geführt wird, mit der Perforationsspitze eine dort et-
wa vorgesehene Sperrschicht, zum Beispiel eine Fo-

lie oder dergleichen (oder mehrere Sperrschichten/
Folien), durchstochen werden, um ein so bevorrate-
tes Reservoir, zum Beispiel ein Extraktionsmittel, frei-
zugeben. Die Perforationsspitze kann auch als An-
schlag für den Probenahmekörper dienen, wenn des-
sen Innendurchmesser größer als der Durchmesser
des Endes des Zwischenstücks ist und damit ein
Spalt zwischen der Innenoberfläche des Probenah-
mekörpers und dem Zwischenstück verbleibt. Die of-
fenporige (offenzellige) Kapillarität des Probenahme-
körpers sorgt für eine schnelle Auffüllung von des-
sen Porenvolumen (Zwischenkornvolumen) über die
exponierten Oberflächen, also die schnelle Aufnah-
me der jeweiligen Probenflüssigkeit. Dies ist bei-
spielsweise bei der Sammlung von Speichel im Mund
eines Probanden vorteilhaft, wo große Kontaktflä-
chen zur Verfügung stehen, die mit nur einem dün-
nen Flüssigkeitsfilm überzogen sind. Die Füllung der
Kapillaren hängt von physikalischen Eigenschaften
der Probenflüssigkeit sowie Oberflächeneigenschaf-
ten der Poren des Probenahmekörpers, der Poren-
durchmesserverteilung des Probenahmekörpers und
des Stofftransportgeschwindigkeit in die nicht offen
zugänglichen Kapillaren ab. Weil der Probenahme-
körper formstabil ist, ist gewährleistet, dass – an-
ders als zum Beispiel bei einem nicht formstabilen
Schwamm – stets die gesamte Oberfläche zur Pro-
benahme zur Verfügung steht. Der Begriff formstabil
meint aber, so wie er hier und im Folgenden verwen-
det wird, ausdrücklich nicht, dass der Probenahme-
körper starr ist. Tatsächlich ist der Probenahmekör-
per elastisch formstabil und elastisch soll bedeuten,
dass der Probenahmekörper bei einer in gewissem
Umfang möglichen Verformung wieder in seine Ur-
sprungsform zurückkehrt. Bei einem derartigen elas-
tisch komprimierbaren und/oder elastisch dehnbaren
Probenahmekörper ist auch eine besonders einfache
Möglichkeit zur Anbringung am Ende des Zwischen-
stücks gegeben, zum Beispiel indem der Probenah-
mekörper unter Ausnutzung von dessen elastischer
Dehnbarkeit auf das Ende des Zwischenstücks ge-
schoben wird. Die Charakterisierung des Probenah-
mekörpers als formstabil soll diesen zum Beispiel von
einem Schwamm, Schaumstoff oder dergleichen ab-
grenzen. Zudem ist der hier vorgeschlagene Probe-
nahmekörper normalerweise aus gesintertem Poly-
ethylen oder dergleichen gebildet.

[0014] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung
sind Gegenstand der Unteransprüche.

[0015] Der Spalt zwischen dem Probenahmekörper
und dem zweiten Ende des Zwischenstücks macht
auch die Innenoberfläche des hohlzylindrischen Pro-
benahmekörpers für die jeweilige Probenflüssigkeit
zugänglich. Die Weite des Spalts beträgt zum Bei-
spiel 0,05 Millimeter bis 1 Millimeter. Dann ermög-
licht die gesamte hohlzylindrische Form des Probe-
nahmekörpers einen besonders großflächigen Stoff-
austausch. Bei einem solchen Spalt zwischen dem
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zweiten Ende des Zwischenstücks und dem Probe-
nahmekörper ist der Innendurchmesser des Probe-
nahmekörpers größer, zumindest geringfügig größer,
als der Durchmesser des Endes des Zwischenstücks.
Die Halterung des Probenahmekörpers am Ende des
Zwischenstücks erfolgt zum Beispiel mit punkt- oder
linienförmigen Erhebungen auf der Oberfläche des
Endes des Zwischenstücks. Bei einem abschnitts-
weisen Spalt zwischen der Innenoberfläche des Pro-
benahmekörpers und dem Ende des Zwischenstücks
weist das Zwischenstück zum Beispiel einen oder
mehrere axiale Schlitze oder Vertiefungen, insbeson-
dere eine Mehrzahl gleichmäßig über die Außenum-
fangsfläche des Zwischenstücks verteilter Vertiefun-
gen (Rillen) auf. Bei einer durch Schlitze oder der-
gleichen erreichten Zugänglichkeit der Innenoberflä-
che des hohlzylindrischen Probenahmekörpers kann
der Probenahmekörper auch formschlüssig, nämlich
formschlüssig in Bezug auf die Hüllkontur des Endes
des Zwischenstücks, an diesem angebracht sein. Zu-
sätzlich oder alternativ kann der Spalt zwischen dem
Probenahmekörper und dem Ende des Zwischen-
stücks auch dadurch erreicht werden, dass der In-
nendurchmesser des Probenahmekörpers größer als
der Durchmesser des Endes des Zwischenstücks ist
und der Probenahmekörper am Ende des Zwischen-
stücks zwischen einem ersten und einem zweiten
ringförmigen Anschlag positioniert wird. Der Abstand
zwischen dem ersten und dem zweiten Anschlag ist
dabei zumindest geringfügig größer als die parallel
mit der Längserstreckung des Zwischenstücks ge-
messene Länge des Probenahmekörpers, so dass
dieser nicht zwischen den Anschlägen fixiert ist und
die Zugänglichkeit von dessen Innenoberfläche für.
die jeweilige Probenflüssigkeit gewährleistet bleibt.
Der vordere Anschlag ist dabei zum Beispiel als Spit-
ze oder abgerundete Spitze ausgebildet. Ein zwi-
schen zwei Anschlägen angebrachter Probenahme-
körper ist am Zwischenstück drehbar, so dass der
Probenahmekörper bei Aufnahme zum Beispiel einer
Speichelprobe über die Zunge des Probanden gerollt
werden kann und somit die gesamte Oberfläche des
Probenahmekörpers schnell mit der jeweiligen Pro-
benflüssigkeit in Kontakt gebracht wird. Die auf ei-
ne oder mehrere der beschriebenen Arten erreich-
te Vergrößerung der unmittelbar zur Probeaufnah-
me wirksamen Oberfläche des Probenahmekörpers
reduziert die für eine Aufnahme einer ausreichen-
den Probemenge notwendige Zeit und verkürzt damit
die Dauer der Probenahme. Um den hier beschrie-
ben Spalt von einem sich unbeabsichtigt ergeben-
den Spalt zu unterscheiden, ist das Merkmal, wonach
zwischen dem Probenahmekörper und dem zweiten
Ende des Zwischenstücks zumindest abschnittswei-
se ein Spalt verbleibt, so auszulegen, dass sich der
Spalt zwangsweise aufgrund der Geometrie des Pro-
benahmekörpers und/oder der Geometrie des En-
des des Zwischenstücks und in jeder Konfiguration
des Probenahmekörpers ergibt. Das Zwischenstück
kann in dem zur Aufnahme des Probenahmekörpers

vorgesehenen Bereich auch eine speziell vorberei-
tete Oberflächenstruktur aufweisen, zum Beispiel in
Form einer Riffelung, die zusammen mit der porö-
sen Struktur des Probenahmekörpers für eine siche-
re Halterung des Probenahmekörpers am Zwischen-
stück sorgt.

[0016] Bei einer Ausführungsform des Probeneh-
mers ist vorgesehen, dass unterhalb der Perforati-
onsspitze ein Rezess gebildet ist, der das Zurückrut-
schen des Probenahmekörpers verhindert. Ein sol-
cher Rezess ergibt sich zum Beispiel, indem eine
wirksame Breite der Unterseite der Perforationsspit-
ze größer als der Innendurchmesser des Probenah-
mekörpers ist.

[0017] Bei einer weiteren Ausführungsform des Pro-
benehmers ist vorgesehen, dass der Probenahme-
körper mit einem Indikatorring in Fluidkontakt steht.
Bei der Probenahme dringt die jeweilige biologische
Flüssigkeit damit zunächst in den Probenahmekör-
per ein und erreicht aufgrund des Fluidkontakts zwi-
schen Probenahmekörper und Indikatorring schließ-
lich auch den Indikatorring. An einem Farbumschlag
oder dergleichen des Indikatorrings ist dann erkenn-
bar, dass die Probenahme beendet werden kann,
weil der Probenahmekörper eine ausreichende Men-
ge der jeweiligen biologischen Flüssigkeit aufgenom-
men hat, nämlich zumindest eine solche Menge,
dass diese auch zu einer Benetzung des mit dem
Probenahmekörper in Fluidkontakt stehenden Indi-
katorrings geführt hat. Wenn der Indikatorring in ei-
ner den Indikatorring vor einem direkten Kontakt mit
Probenflüssigkeit schützenden Fassung platziert ist,
ist sichergestellt, dass der Farbumschlag des Indi-
katorrings erst erfolgt, wenn der Probenahmekör-
per eine ausreichende Menge der jeweiligen bio-
logischen Flüssigkeit aufgenommen hat. Ansonsten
könnte sich der Farbumschlag auch ergeben, wenn
der Indikatorring fälschlich selbst mit der biologischen
Flüssigkeit in Kontakt kommt.

[0018] Bei einer besonderen Ausführungsform ei-
nes Probenehmers mit einem vor einem direkten
Kontakt mit der Probenflüssigkeit geschützten In-
dikatorring ist vorgesehen, dass die den Indikator-
ring aufnehmende Fassung transparent oder zumin-
dest abschnittsweise transparent ist. Ein eventueller
Farbumschlag des Indikatorrings ist dann durch die
transparente Fassung hindurch wahrnehmbar. Die
transparente Fassung erfüllt somit eine Doppelfunkti-
on und schützt einerseits den Indikatorring vor direk-
tem Kontakt mit der Probenflüssigkeit und erlaubt an-
dererseits eine einfache Ablesung.

[0019] Ein Probenehmer wie hier und im Folgenden
beschrieben kann zur Auswertung der jeweils aufge-
nommenen Probe in ein Gefäß, ein Röhrchen oder
dergleichen eingeführt werden. Die Kombination aus
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Probenehmer und Gefäß wird kurz als System be-
zeichnet.

[0020] Ein solches System zeichnet sich dadurch
aus, dass der Probenehmer mit dem Gefäß per
Steckverbindung oder in sonst geeigneter Art und
Weise, zum Beispiel per Schraubverbindung, kombi-
nierbar ist, dass der Probenehmer das Gefäß bei her-
gestellter Verbindung dichtend verschließt und dass
zwischen dem Probenahmekörper und einer Innen-
wand des Gefäßes ein Spalt, insbesondere ein Spalt
mit einer Weite von 0,1 Millimetern bis fünf Millime-
tern, frei bleibt. Der Spalt erlaubt einen Durchtritt ei-
nes in dem Gefäß vorgehaltenen Extraktionsmittels,
so dass die in dem Probenahmekörper gespeicherte
Probe zum Beispiel durch Schütteln des Gefäßes und
eine damit ausgelöste Bewegung des Extraktionsmit-
tels gelöst werden kann.

[0021] Bei der Verwendung des Probenehmers wird
der Probenehmer in ein zu seiner Aufnahme vorge-
sehenes Gefäß mit einem darin befindlichen Extrakti-
onsmittel eingeführt, wobei der Probenehmer im ein-
geführten Zustand das Gefäß dichtend verschließt,
wobei zwischen dem Probenahmekörper und einer
Innenwand des Gefäßes ein Spalt, insbesondere ein
Spalt mit einer Weite von 0,1 Millimetern bis fünf Milli-
metern, frei bleibt und wobei durch Schütteln des Ge-
fäßes das Extraktionsmittel den Probenahmekörper
speziell im Bereich des Spalts turbulent umspült und
so ein Extrakt in Form einer Mischung aus dem Ex-
traktionsmittel und der vom Probenahmekörper auf-
genommenen biologischen Flüssigkeit erhalten wird.
Ein Probenehmer in der speziellen Ausführungsform
mit einer Perforationsspitze kann zur Auswertung der
jeweils aufgenommenen Probe in eine Probenvorbe-
reitungs- und Analyseeinheit eingeführt werden. Die
Kombination aus Probenehmer und Analyseeinheit
wird ebenfalls kurz als System bezeichnet. Ein sol-
ches System zeichnet sich dadurch aus, dass die
Analyseeinheit eine zur Aufnahme des Probeneh-
mers vorgesehene Buchse und in dieser eine Flüs-
sigreagenzpatrone aufweist, dass der Probenehmer
bis zu einem sich entweder aufgrund des Griffs des
Probenehmers ergebenden oder einem in der Buch-
se gebildeten Anschlag in die Buchse einführbar ist
und dass ein derartiges Einführen des Probeneh-
mers aufgrund der Perforationsspitze einen Durchtritt
des Probenahmekörpers durch die Flüssigreagenz-
patrone erlaubt und damit eine Freisetzung des in
der Flüssigreagenzpatrone vorgehaltenen Reagen-
zes und in Folge eine Perfusion des Probenahmekör-
pers mit dem Flüssigreagenz bewirkt. In einem einzi-
gen Handhabungsschritt erfolgt so durch einen einfa-
chen Steckvorgang die Kombination des Probeneh-
mers mit der Analyseeinheit und die Auslösung einer
Freisetzung der von dem Probenahmekörper aufge-
nommenen flüssigen Probe.

[0022] Bei Verwendung eines eine Perforationsspit-
ze aufweisenden Probenehmers wird der Probeneh-
mer bis zu einem Anschlag in eine zur Aufnahme des
Probenehmers vorgesehene Buchse einer Proben-
vorbereitungs- und Analyseeinheit eingeführt, wo-
bei in der Buchse eine Flüssigreagenzpatrone an-
geordnet ist, wobei beim Einführen des Probeneh-
mers in die Buchse mittels der Perforationsspitze ein
Durchtritt des Probenahmekörpers durch die Flüssig-
reagenzpatrone erfolgt und wobei damit eine Freiset-
zung des in der Flüssigreagenzpatrone vorgehalte-
nen Reagenzes und in Folge eine Perfusion des Pro-
benahmekörpers erfolgt.

[0023] Wesentliche Vorteile des Probenehmers sind
die einfache Integration eines solchen autonomen
Probenehmers in ein Gefäß oder eine Aufnahme ei-
ner Analyseeinheit in Form eines einfachen Steck-
vorgangs verbunden mit den, Vorteilen des schnellen
Stoffaustausches für Probenaufnahme und Proben-
abgabe durch die Verwendung von dünnen, mikropo-
rösen Probenahmekörpern.

[0024] Nachfolgend werden Ausführungsbeispiele
des Probenehmers und des Systems anhand der
Zeichnungen näher erläutert. Einander entsprechen-
de Gegenstände oder Elemente sind in allen Figuren
mit den gleichen Bezugszeichen versehen.

[0025] Es zeigen:

[0026] Fig. 1 eine erste Ausführungsform eines Pro-
benehmers,

[0027] Fig. 2 den Probenahmekörper des Probeneh-
mers gemäß Fig. 1,

[0028] Fig. 3 einen mit einem Gefäß kombinierten
Probenehmer gemäß Fig. 1 zur Gewinnung der Pro-
benflüssigkeit durch Schüttelextraktion,

[0029] Fig. 4 eine zweite Ausführungsform eines
Probenehmers,

[0030] Fig. 5 eine vergrößerte Darstellung des En-
des des Probenehmers gemäß Fig. 4,

[0031] Fig. 6 das Ende des Probenehmers gemäß
Fig. 5 mit angebrachtem Probenehmer,

[0032] Fig. 7 die Situation gemäß Fig. 6 in einer Ex-
plosionsdarstellung,

[0033] Fig. 8 eine Anwendungsmöglichkeit des Pro-
benehmers gemäß Fig. 4,

[0034] Fig. 9 die Situation gemäß Fig. 8 in einer Ex-
plosionsdarstellung und
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[0035] Fig. 10 eine besondere Ausführungsform des
zur Anbringung des Probenahmekörpers vorgesehe-
nen Endes des Probenehmers, die sich dadurch aus-
zeichnet, das zwischen dem Probenahmekörper und
dem Ende des Probenehmers zumindest abschnitts-
weise ein Spalt verbleibt.

[0036] Fig. 1 zeigt in einer schematisch vereinfach-
ten Darstellung eine Ausführungsform eines erfin-
dungsgemäßen autonomen Probenehmers 10 für
biologische Flüssigkeiten, der im Folgenden kurz
auch nur als Probenehmer 10 bezeichnet wird. Der
Probenehmer 10 umfasst einen Griff 12 (Handgriff),
ein langgestrecktes Zwischenstück 14 und als Pro-
benkollektor und Probenahmespitze einen Probe-
nahmekörper 16, wobei das dem Griff 12 gegenüber-
liegende Ende des Zwischenstücks 14 als Aufnahm-
emimik für den Probenahmekörper 16 fungiert. Er-
kennbar ist, dass sich der Griff 12 an einem ers-
ten Ende des Zwischenstücks 14 und der Probenah-
mekörper 16 an einem gegenüberliegenden, zwei-
ten Ende des Zwischenstücks 14 befindet. Der Pro-
benehmer 10 ist in einer isometrischen Darstellung
ohne Entfernung der normalerweise verdeckten Li-
nien gezeigt, so dass erkennbar ist, dass der Pro-
benahmekörper 16 hohlzylindrisch und mit dem Zwi-
schenstück 14 kombiniert ist, indem das freie und
dem Griff 12 gegenüberliegende Ende des Zwischen-
stücks 14 in das Innere des hohlzylindrischen Probe-
nahmekörpers 16 eingefügt ist oder der Probenah-
mekörper 16 mit seinem hohlzylindrischen Innenvo-
lumen auf das Zwischenstück 14 aufgesteckt ist. Je-
denfalls ist der Probenahmekörper 16 mit seiner In-
nenoberfläche formschlüssig mit dem Zwischenstück
14 kombiniert. Bei einer besonders einfachen und da-
mit schnell und kostengünstig herstellbaren Ausfüh-
rung ist das als Aufnahmemimik, nämlich zur Auf-
nahme des Probenahmekörpers 16 fungierende Zwi-
schenstück 14, als Stange oder als hohler Stil ausge-
führt, auf der bzw. auf dem der Probenahmekörper 16
formschlüssig befestigt ist. Die Wandstärke des Pro-
benahmekörpers 16 nimmt dabei vorzugsweise weni-
ger als 50% des Radius des Probenahmekörpers 16
ein und ist vorzugsweise nicht dicker als 2 mm bis 3
mm. Die mittleren Porendurchmesser des Probenah-
mekörpers 16 liegen zwischen 10 μm und 300 μm.
Eine Haftung des Probenahmekörpers 16 am Zwi-
schenstück 14 erfolgt über einen Presssitz, eine kle-
bende Verbindung und/oder eine Verschmelzung auf
dem Zwischenstück 14. Wenn der Probenahmekör-
per 16 mit dem Ende des Zwischenstücks 14 durch
einen Presssitz verbunden ist, kommt in Betracht,
dass das Zwischenstück 14 an einem den Probenah-
mekörper 16 tragenden Abschnitt eine die Halterung
des Probenahmekörpers 16 unterstützende Oberflä-
chenstruktur, zum Beispiel eine Aufrauhung oder ei-
ne Riffelung oder dergleichen, aufweist.

[0037] Die Darstellung in Fig. 2 zeigt – ebenfalls in
isometrischer Ansicht und ohne Entfernung ansons-

ten verdeckter Linien – den Probenahmekörper 16
allein. Erkennbar ist dessen hohlzylindrische Geo-
metrie. Optional ist der Probenahmekörper 16, wie
dargestellt, an seinem unteren Ende abgerundet, in
der dargestellten Ausführungsform derart, dass ei-
ne Hüllkontur um das untere Ende des Probenah-
mekörpers 16 eine Halbkugel bildet. Der Probenah-
mekörper 16 ist formstabil oder zumindest weitge-
hend formstabil, also in der eingangs definierten Art
elastisch formstabil, und zusätzlich mikroporös und
dünnschichtig. Der Probenahmekörper 16 ermöglicht
deshalb eine schnelle, durch Kapillareffekte unter-
stützte Aufnahme einer Probenflüssigkeit, normaler-
weise einer biologischen Flüssigkeit, insbesondere
eine Aufnahme einer Speichelprobe. Eine derarti-
ge Struktur des Probenahmekörpers 16 ermöglicht
auch die schnelle Abgabe der Probenflüssigkeit infol-
ge einer Anströmung oder Durchströmung (Perfusi-
on) des Probenahmekörpers 16 mit einem Extrakti-
onsmittel. Der kapillarporöse Probenahmekörper 16
besteht aus chemisch modifiziertem gesintertem Po-
lyethylen mit einer Porendurchmesserverteilung von
10 μm bis 300 μm, insbesondere 50 μm bis 200 μm,
und fasst ca. 100 μl Speichel. Für den Probenah-
mekörper 16 in Betracht kommende Materialien und
Möglichkeiten zur chemischen Modifikation der Ma-
terialien sind in der DE 103 28 984 B4 beschrieben,
die insoweit hier in Bezug genommen wird und deren
diesbezüglicher Offenbarungsgehalt mit dieser Inbe-
zugnahme als in diese Beschreibung aufgenommen
gelten soll.

[0038] Die Darstellung in Fig. 3 zeigt, dass der Pro-
benahmekörper 16 im Falle einer Verwendung für ei-
ne Schüttelextraktion so in einem zylindrischen Ge-
fäß 18 angeordnet ist, dass der Schüttelvorgang über
einen Spalt 20 zwischen einer Wand des Gefäßes
18 (Gefäßwand) und dem Probenahmekörper 16 den
Stoffaustausch zwischen einem im Gefäß 18 befindli-
chen Extraktionsmittel und der vom Probenahmekör-
per 16 aufgenommenen Probeflüssigkeit begünstigt.
Die Spaltbreite zwischen der Außenoberfläche des
Probenahmekörpers 16 und der Gefäßinnenwand 22
liegt vorzugsweise zwischen 0,1 mm und 5 mm.

[0039] Die Verwendung des bisher beschriebenen
Probenehmers 10 (Fig. 1 bis Fig. 3) geschieht wie
folgt: Der Probenahmekörper 16 des Probenehmers
10 wird zwecks Speichelprobenahme in den Mund ei-
nes Probanden eingeführt. Der Probenehmer 10 wird
dabei am Griff 12 gehalten. Während der Verweilzeit
im Mund füllt sich der als Mundstück fungierende Pro-
benahmekörper 16. Nach etwa einer Minute wird die
Probenahme beendet. Der Probenehmer 10 wird in
ein Röhrchen, also ein Gefäß 18 der in Fig. 3 ge-
zeigten Art, gesteckt, in welchem sich ca. 400 μl ei-
ner als Extraktionsmittel fungierenden wässrigen Puf-
ferlösung befinden. Der Griff 12 fungiert in diesem
Falle gleichzeitig als Verschluss für das Gefäß 18.
Das Gefäß 18 hat einen Innendurchmesser von ca. 8
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mm. Der Spalt 20 zwischen dem Probenahmekörper
16 und der Gefäßinnenwand 22 beträgt 1,7 mm. Der
Operator schüttelt das Gefäß 18 vertikal für ca. 15
Sekunden. Anschließend wird ein Extrakt erhalten, in
dem eine Mischung von Extraktionsmittel und Probe
vorliegt.

[0040] Fig. 4 zeigt eine alternative Ausführungsform
des Probenehmers 10, bei dem der Griff 12 in ein
Zwischenstück 14 mündet, das an seinem Ende ei-
nerseits eine Stange 24 mit einer Perforationsspitze
26, sowie andererseits eine Fassung 28 für den Pro-
benahmekörper 16 in Form eines am Ende des Zwi-
schenstücks 14 gebildeten und als Aufnahmemimik
für den Probenahmekörper 16 fungierenden Rings 30
umfasst. Der gemäß der Darstellung in Fig. 2 hohlzy-
lindrische Probenahmekörper 16 ist – analog zur der
oben bereits im Zusammenhang mit der in Fig. 1 ge-
zeigten Ausführungsform beschrieben – auf die Stan-
ge 24 aufgesetzt. Für einen besonders festen Sitz
des Probenahmekörpers 16 ist dabei die Stange 24
mit einer entsprechenden Oberflächenstruktur verse-
hen, zum Beispiel, wie in Fig. 4 gezeigt, geriffelt.

[0041] Fig. 5 zeigt in einer isometrischen Darstellung
und mit nicht entfernten, normalerweise nicht sichtba-
ren Kanten eine vergrößerte Darstellung des Endes
des Probenehmers 10 gemäß der in Fig. 4 gezeig-
ten Ausführungsform. Bei der dargestellten Ausfüh-
rungsform ist der quer zur Längsachse der Stange 24
gemessene Durchmesser der Perforationsspitze 26
größer als der Durchmesser der Stange 24, so dass
unterhalb der Perforationsspitze 26 ein umlaufender
Rezess 32 gebildet ist, der das Zurückrutschen des
Probenahmekörpers 16 (in Fig. 5 nicht gezeigt) ver-
hindert.

[0042] Fig. 6 zeigt in einer isometrischen Darstel-
lung und mit ebenfalls nicht entfernten, normalerwei-
se nicht sichtbaren Kanten eine vergrößerte Darstel-
lung des Endes des Probenehmers 10 gemäß der in
Fig. 5 gezeigten Ausführungsform mit angebrachtem
Probenahmekörper 16. Bei der in Fig. 6 gezeigten
Ausführungsform befindet sich ein Indikatorring 34 in
unmittelbarem Kontakt zum Probenahmekörper 16.
Der Indikatorring 34 kann zum Beispiel auf dem Bo-
den der dann transparent oder zumindest abschnitts-
weise transparent ausgeführten Fassung 28 des Zwi-
schenstücks 14 oder einer Fassung 28 mit Ausneh-
mungen, die eine optische Kontrolle des Indikator-
rings 34 erlauben, platziert sein. Speziell bei einer
transparent oder abschnittsweise transparent ausge-
führten Fassung 28 schützt diese den Indikatorring
34 auch vor direkter Benetzung durch die jeweilige
Probenflüssigkeit.

[0043] Fig. 7 zeigt die Situation gemäß Fig. 6 in ei-
ner Explosionsdarstellung und damit gewissermaßen
auch eine Momentaufnahme vor dem Anbringen des
Indikatorrings 34 in der Fassung 28 und vor dem An-

bringen des Probenahmekörpers 16 an der Stange
24.

[0044] Fig. 8 zeigt eine Anwendungsmöglichkeit des
Probenehmers 10. Demnach ist der Probenahme-
körper 16 für eine Anwendung in einem Perfusions-
extraktionsaufbau so ausgestaltet, dass er gegen-
über einer ein passendes Flüssigreagenz enthalten-
den Patrone 36 formschlüssig abdichtet. Die Flüssig-
reagenzpatrone 36 befindet sich dabei in einer den
aufnehmenden Teil einer nicht weiter dargestellten
Probenvorbereitungs- und Analyseeinheit bildenden
Buchse 38. Die endständig hervorragende Perforati-
onsspitze 26 ist in der Lage und dafür bestimmt, mit
entsprechender manueller oder maschineller Schub-
unterstützung eine oder mehrere Folien 40 (Fig. 9),
mit denen die Flüssigreagenzpatrone 36 verschlos-
sen ist, zu durchstoßen. Das Reagenz 42 wird auf
diese Weise freigesetzt und kann durch Erzeugen
von Druck in weitere korrespondierende Reaktions-
kammern 44 gelangen.

[0045] Fig. 9 zeigt die Situation gemäß Fig. 8 in ei-
ner Explosionsdarstellung. Hier sind die Folien 40 er-
kennbar, die zunächst die Flüssigreagenzpatrone 36
schützen und beim Einsetzen des Probenehmers 10
mit der Perforationsspitze 26 durchstochen werden.
Zum Anbringen der Flüssigreagenzpatrone 36 ist die
Buchse 38 mehrteilig ausgeführt und ein abnehm-
barer und zum Beispiel durch Stecken, Schrauben
oder Verrasten anbringbarer Patronenflansch 46 er-
laubt im abgenommenen Zustand das Einführen der
Flüssigreagenzpatrone 36. Im angebrachten Zustand
hält der Patronenflansch 46 die Flüssigreagenzpatro-
ne 36 axial in dem den aufnehmenden Teil (Adapter)
der jeweiligen Probenvorbereitungs- und Analyseein-
heit.

[0046] Als Probenvorbereitungs- und Analyseeinheit
für die hier beschriebene Ausführungsform des Pro-
benehmers 10 (Fig. 4 bis Fig. 9) kommt das in der
DE 10 2012 011 411 B3 beschriebene Testsystem
in Betracht. Dort ist bereits ausgeführt, dass der als
Stiftapplikator bezeichnete Probenehmer 10 die ak-
tuatorbasierte Verdünnung und Extraktion einer Spei-
chelprobe eines Probanden, deren Anreicherung mit
Reagenz sowie die homogene Vermischung der so
aufgestockten Probe in einem tubusförmigen Reak-
tionsraum des Testsystems ermöglicht. Seitens des
Testsystems erfolgt mittels des dortigen dichtenden
Kolbens ein kolbenhubabhängiger hydrostatisch in-
itiierter Transfer der homogenen konditionierten Pro-
benflüssigkeit in unabhängige Testzonen zum Bei-
spiel zum Spurennachweis eines in der Probe befind-
lichen Drogenanalyten mittels immunchromatogra-
phischer, mit dem Testsystem verwendbarer Test-
streifen. Die genannte Anmeldung soll hiermit mit ih-
rem gesamten Offenbarungsgehalt in die hier vor-
gelegte Beschreibung aufgenommen gelten. Auf das
in dieser Anmeldung beschriebene Testsystem zum
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Portionieren, Mischen und Verteilen von Submilliliter-
Volumina biologischer Probenflüssigkeiten wird im
Folgenden unter dem Schlagwort Testsystem Bezug
genommen.

[0047] Die Verwendung des Probenehmers 10 mit
dem Testsystem geschieht, indem der Probenehmer
10 vertikal oder diagonal in die Buchse 38 des hier
nicht in seiner Gesamtheit gezeigten Testsystems
gesteckt wird, wobei die Buchse 38 eine Flüssigre-
agenzpatrone 36 beherbergt. Die Flüssigreagenzpa-
trone 36 beinhaltet eine Verdünnerflüssigkeit und ist
endständig beidseitig mit Folien 40 verschlossen, die
innerhalb eines einzigen Handhabungsschrittes, mit
dem der Probenehmer 10 in das Testsystem ein-
gebracht wird, von der Perforationsspitze 26 durch-
stoßen werden, und zwar indem der Probenehmer
10 bis zu einem Anschlag in die Buchse 38 ein-
geführt wird. Innerhalb der Flüssigreagenzpatrone
36 dichtender Probenahmekörper 16 im Presssitz
gegenüber der Patronenwand ab. Bei diesem Vor-
gang wird zunächst Verdünnerflüssigkeit durch die
Poren des Probenahmekörpers 16 in den insofern
als Überlauf fungierenden Innenraum des Patronen-
flansches 46 gedrückt. Sobald beide Folien 40 durch-
stochen sind, gelangt die Speichelprobe zusammen
mit der Verdünnerflüssigkeit aktuatorgesteuert und/
oder druckabhängig in die Reaktionskammer 44. Hier
kann sie mit einem angelegten Unterdruck oder ei-
ner Hubbewegung des dichtenden Kolbens des Test-
systems in eine mit der Reaktionskammer 44 as-
soziierte Mischkammer (nicht dargestellt) transferiert
werden. Die Verteilung des Gemisches von dort in
angrenzende Analysemodule wird ausführlich in der
DE 10 2012 011 411 B3 beschrieben. Dabei wird die
Kapillaraktivität der in die Wand des als Reaktions-
röhre fungierenden Tubus eingelassenen Transfer-
kanäle des Testsystems ausgenutzt. Diese erlauben
ein Eindringen der jeweiligen Probenflüssigkeit und
zumindest mittelbar ein Vordringen der Probenflüs-
sigkeit in jeweils eine DE 10 2012 011 411 B3 als
Testzone bezeichnete Analysekammer. Die Trans-
ferrate der Speichelprobe erreicht mit dem beschrie-
benen Aufbau bis zu 85% der gesammelten Spei-
chelprobe. Der hier beschriebene Probenehmer 10
ist speziell zur Verwendung mit einer Ausführungs-
form des in der DE 10 2012 011 411 B3 beschrie-
benen Testsystems ausgestaltet: Dafür ist bei dem
Testsystem ein dortiger Reaktionsraum nach unten
durch einen Kolben begrenzt und nach oben über ei-
ne Transferdüse mit einer Reaktionskammer 44 und
über eine Buchse 38/einen Patronenflansch 46 mit
einer Flüssigreagenzpatrone 36 (siehe Fig. 8 und
Fig. 9) verbindbar. In der Reaktionskammer 44 befin-
det sich optional ein Reagenzpapier als Träger eines
Trockenreagenzes. Der in der vorliegenden Anmel-
dung beschriebene Probenehmer 10 ist über die als
Führung fungierende Buchse 38 senkrecht zur Flüs-
sigreagenzpatrone 36, die mit zwei Folien 40 dicht
verschweißt ist, mit dem Testsystem kombinierbar.

[0048] Bei einer Ausführungsform des Probeneh-
mers 10 mit Indikatorring 34 geschieht dessen Ver-
wendung zusammen mit dem Testsystem, indem der
Probenahmekörper 16 zunächst ebenfalls zwecks
Speichelprobenahme in den Mund eines Probanden
eingeführt und der Probenehmer 10 dabei am Griff
12 gehalten wird. Während der Verweilzeit im Mund
füllt sich der Probenahmekörper 16 innerhalb von we-
niger als sechzig Sekunden mit Speichel. Erst wenn
dieser vollständig gefüllt ist, gelangt indirekt Speichel
in den Indikatorring 34, der mit dem Probenahmekör-
per 16 in Fluidkontakt steht. Das Ende der Probenah-
me wird somit durch einen Farbumschlag, zum Bei-
spiel eine blaue Verfärbung des Indikatorrings 34, an-
gezeigt. Der Indikatorring 34 enthält dafür einen Farb-
stoff, der bei Benetzung mit Flüssigkeit eine intensive
Verfärbung des Indikatorrings 34 verursacht. Zusätz-
lich oder alternativ zu dem Indikatorring 34 kommt
eine Färbung oder Imprägnierung des Probenahme-
körpers 16 mit einem Lebensmittelfarbstoff, zum Bei-
spiel Patentblau V, in Betracht. Die Entfärbung eines
solchen Probenahmekörpers 16 kann optisch beob-
achtet werden und die vollständige Entfärbung zeigt
Ende der Probenahme an.

[0049] Im Anschluss an die Probenahme kann die
Speichelprobe in dem Testsystem oder einem ver-
gleichbaren Testsystem analysiert werden.

[0050] Die wesentlichen Vorteile des Verfahrens im
Vergleich zum Stand der Technik sind die einfache
Integration eines separaten Probenehmers 10 in eine
Probenvorbereitungs- und Analyseeinheit, zum Bei-
spiel das erwähnte Testsystem, vermittelt durch ei-
nen einfachen Steckvorgang verbunden mit den Vor-
teilen des schnellen Stoffaustausches für Proben-
aufnahme und -abgabe durch die Verwendung von
dünnen, mikroporösen Probenahmekörpern 16 als
Trägerschicht in Kombination mit den beschriebenen
Randbedingungen bei der Schüttel- oder Perfusions-
extraktion.

[0051] Die Darstellung in Fig. 10 zeigt in einer iso-
metrischen Darstellung und mit ebenfalls nicht ent-
fernten, normalerweise nicht sichtbaren Kanten ab-
schließend eine besondere Ausführungsform des zur
Anbringung des Probenahmekörpers 16 vorgesehe-
nen Endes des Probenehmers 10, die sich dadurch
auszeichnet, dass zwischen dem Probenahmekör-
per und dem Ende des Probenehmers zumindest ab-
schnittsweise ein Spalt verbleibt. Eine solche Ausbil-
dung des Endes des Probenehmers 10, also des En-
des des Zwischenstücks 14, kommt gleichermaßen
für die in den Fig. 1 bis Fig. 2 dargestellte Ausfüh-
rungsform des Probenehmers 10 wie auch für die in
den Fig. 4 bis Fig. 7 dargestellte Ausführungsform
des Probenehmers 10 in Betracht. In Fig. 10 ist ei-
ne Situation gezeigt, bei der aufgrund der Geome-
trie des Endes des Probenehmers 10 abschnittswei-
se ein Spalt 48 zwischen der Innenoberfläche des (in
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Fig. 10 nicht gezeigten) Probenahmekörpers 16 und
dem zur Anbringung des Probenahmekörpers 16 vor-
gesehenen Endes des Probenehmers 10 verbleibt.
Ein derartiger abschnittsweiser Spalt 48 ergibt sich
beider gezeigten Ausführungsform indem das Endes
des Probenehmers 10 axial verlaufende Vertiefun-
gen, hier vier gleichmäßig über den Außenumfang
des Endes des Probenehmers 10 verteilte Vertiefun-
gen (oder – je nach Betrachtungsweise – vier rip-
penförmige Erhebungen), aufweist. Andere Ausfüh-
rungsformen mit punkt- oder linienförmigen Erhebun-
gen auf der Oberfläche des Endes des Probeneh-
mers 10 sind ebenso denkbar. Genauso oder zusätz-
lich kommt in Betracht, den Probenahmekörper 16 so
auszubilden, dass dessen Innendurchmesser größer,
zumindest geringfügig größer, als der Durchmesser
des Endes des Probenehmers 10 ist, so dass sich
ein umlaufender Spalt 48 ergibt (nicht dargestellt).
Ein solcher Probenahmekörper 16 ist an dem zu des-
sen Aufnahme vorgesehenen Ende des Probeneh-
mers 10 drehbar und die Perforationsspitze 26 ein
Abschnitt des Probenehmers 10 mit zum Beispiel ei-
nen Dichtring fungieren als Anschläge, mit denen der
Probenahmekörper 16 am Ende des Probenehmers
10 gehalten wird. Von einem umlaufenden Spalt 48
wird hier auch dann gesprochen, wenn der Probenah-
mekörper 16 bei einer solchen rotatorischen Bewe-
gung abschnittsweise am Ende des Probenehmers
10 anliegt. Ein abschnittsweiser Spalt 48 oder ein um-
laufender Spalt 48 erlaubt auch die unmittelbare Be-
teiligung der Innenoberfläche des Probenahmekör-
pers 16 an der Probenahme. Die Weite des Spalts 48
liegt größenordnungsmäßig im Bereich von 0,05 Mil-
limetern bis 1 Millimeter.

[0052] Einzelne im Vordergrund stehende Aspekte
der hier eingereichten Beschreibung lassen sich da-
mit kurz wie folgt zusammenfassen: Angegeben wer-
den ein autonomer Probenehmer 10 für biologische
Flüssigkeiten mit einem Griff 12, einem langgestreck-
ten Zwischenstück 14 und einem Probenahmekörper
16, wobei sich der Griff 12 an einem ersten Ende des
Zwischenstücks 14 und der Probenahmekörper 16 an
einem gegenüberliegenden, zweiten Ende des Zwi-
schenstücks 14 befindet, und wobei der Probenah-
mekörper 16 hohlzylindrisch ist und mit seiner Innen-
oberfläche mit dem Zwischenstück 14 kombiniert ist,
und Verfahren zur Verwendung eines solchen Probe-
nehmers 10.

Bezugszeichenliste

10 Probenehmer
12 Griff (Handgriff)
14 Zwischenstück (Aufnahmemimik)
16 Probenahmekörper
18 Gefäß/Röhrchen
20 Spalt (zwischen dem Probenahmekörper 16

und der Gefäßinnenwand 22)
22 Gefäßinnenwand

24 Stange
26 Perforationsspitze
28 Fassung
30 Ring
32 Rezess
34 Indikatorring
36 Flüssigreagenzpatrone
38 Buchse
40 Folie
42 Reagenz
44 Reaktionskammer
46 Patronenflansch
48 Spalt (zwischen dem Probenahmekörper 16

und der Stange 24)

Patentansprüche

1.    Probenehmer (10) für biologische Flüssigkei-
ten mit einem Griff (12), einem langgestreckten Zwi-
schenstück (14) und einem Probenahmekörper (16),
wobei sich der Griff (12) an einem ersten Ende
des Zwischenstücks (14) und der Probenahmekörper
(16) an einem gegenüberliegenden, zweiten Ende
des Zwischenstücks (14) befindet, wobei der Probe-
nahmekörper (16) offenporig und kapillaraktiv ist und
wobei der Probenahmekörper (16) hohlzylindrisch
und im Bereich seiner Innenoberfläche mit dem Zwi-
schenstück (14) kombiniert ist, gekennzeichnet durch
einen formstabilen, hohlzylindrischen Probenahme-
körper (16), dessen Wandstärke in einem Bereich
von zwei Millimetern bis drei Millimetern liegt, sowie
eine Perforationsspitze (26) am Ende des Zwischen-
stücks (14), wobei ein Innendurchmesser des Probe-
nahmekörpers (16) größer als der Durchmesser des
zweiten Endes des Zwischenstücks (14) ist und wo-
bei der Probenahmekörper (16) am zweiten Ende des
Zwischenstücks (14) drehbar ist.

2.  Probenehmer (10) nach Anspruch 1, wobei un-
terhalb der Perforationsspitze (26) ein Rezess (32)
gebildet ist.

3.  Probenehmer (10) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, mit einem mit dem Probenahmekör-
per (16) in Fluidkontakt stehenden Indikatorring (34).

4.  Probenehmer (10) nach Anspruch 3, wobei der
Indikatorring (34) in einer den Indikatorring (34) vor
einem direkten Kontakt mit Probenflüssigkeit schüt-
zenden Fassung (28) platziert ist.

5.  Probenehmer (10) nach Anspruch 4, wobei die
Fassung (28) transparent oder zumindest abschnitts-
weise transparent ist.

6.   System mit einem Probenehmer (10) nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 5 sowie einem den Probe-
nehmer (10) aufnehmenden Gefäß (18),
wobei der Probenehmer (10) mit dem Gefäß (18) per
Steck- oder Schraubverbindung kombinierbar ist,
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wobei der Probenehmer (10) das Gefäß (18) bei her-
gestellter Verbindung dichtend verschließt und wobei
zwischen dem Probenahmekörper (16) und einer In-
nenwand des Gefäßes (18) ein Spalt (20), insbeson-
dere ein Spalt (20) mit einer Weite von 0,1 Millimetern
bis fünf Millimetern, frei bleibt.

7.  Verwendung eines Probenehmers (10) nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 5,
wobei der Probenehmer (10) in ein zur Aufnahme des
Probenehmers (10) vorgesehenes Gefäß (18) mit ei-
nem darin befindlichen Extraktionsmittel eingeführt
wird, wobei der Probenehmer (10) im eingeführten
Zustand das Gefäß (18) dichtend verschließt,
wobei zwischen dem Probenahmekörper (16) und ei-
ner Innenwand des Gefäßes (18) ein Spalt (20), ins-
besondere ein Spalt (20) mit einer Weite von 0,1 Mil-
limetern bis fünf Millimetern, frei bleibt und
wobei durch Schütteln des Gefäßes (18) das Extrakti-
onsmittel den Probenahmekörper (16) speziell im Be-
reich des Spalts (20) umspült und so ein Extrakt in
Form einer Mischung aus dem Extraktionsmittel und
der vom Probenahmekörper (16) aufgenommen bio-
logischen Flüssigkeit erhalten wird.

8.   System mit einem Probenehmer (10) nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 5 sowie einer Probenvorbe-
reitungs- und Analyseeinheit, die eine zur Aufnahme
des Probenehmers (10) vorgesehene Buchse (38)
und in dieser eine Flüssigreagenzpatrone (36) auf-
weist, wobei der Probenehmer (10) bis zu einem An-
schlag in die Buchse (38) einführbar ist und wobei
ein derartiges Einführen des Probenehmers (10) ver-
mittelt durch die Perforationsspitze (26) einen Durch-
tritt des Probenahmekörpers (16) durch die Flüssig-
reagenzpatrone (36) erlaubt und damit eine Freiset-
zung des in der Flüssigreagenzpatrone (36) vorge-
haltenen Reagenzes (42) und in Folge eine Perfusion
des Probenahmekörpers (16) bewirkt.

9.  Verwendung eines Probenehmers (10) nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 5,
wobei der Probenehmer (10) bis zu einem Anschlag
in eine zur Aufnahme des Probenehmers (10) vorge-
sehene Buchse (38) einer Probenvorbereitungs- und
Analyseeinheit eingeführt wird,
wobei in der Buchse (38) eine Flüssigreagenzpatrone
(36) angeordnet ist,
wobei beim Einführen des Probenehmers (10) in
die Buchse (38) vermittelt durch die Perforationsspit-
ze (26) ein Durchtritt des Probenahmekörpers (16)
durch die Flüssigreagenzpatrone (36) und damit eine
Freisetzung des in der Flüssigreagenzpatrone (36)
vorgehaltenen Reagenzes (42) und in Folge eine Per-
fusion des Probenahmekörpers (16) erfolgt.

Es folgen 9 Seiten Zeichnungen
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